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(54) Matratze mit einen zum zweiseitigen Liegen vorgesehenen Matratzenkern

(57) Eine Matratze mit einem zum zweiseitigen Lie-
gen vorgesehenen Matratzenkern, dessen Länge und
Breite den Abmessungen einer gewünschten Liegeflä-
che entspricht und dessen Höhe einen Bruchteil der Län-
ge und Breite ausmacht, und mit einem Matratzenbezug
(1), der mit zwei Stoffplatten (2, 3) eine erste und eine
zweite Liegeseite und mit wenigstens einem Bezugs-
stoffstreifen (8) sich über die Höhe des Matratzenkerns
erstreckende Längsseiten (4) und Querseiten (5) ausbil-

det, wobei wenigstens in die Längsseiten (4) ein Lüf-
tungsstreifen (9) aus einem gegenüber dem Bezugsstoff-
streifen (8) hoch luftdurchlässigen Material über die Län-
ge der Längsseiten (4) eingesetzt ist, wird in ihren Belüf-
tungseigenschaften dadurch verbessert, dass die Längs-
seiten (4) einen mittleren Bezugsstoffstreifen (8) aufwei-
sen, an den sich zu beiden Liegeseiten hin jeweils ein
Lüftungsstreifen (9) anschließt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Matratze mit einem
zum zweiseitigen Liegen vorgesehenen Matratzenkern,
dessen Länge und Breite den Abmessungen einer ge-
wünschten Liegefläche entspricht und dessen Höhe ei-
nen Bruchteil der Länge und Breite ausmacht, und mit
einem Matratzenbezug, der mit zwei Stoffplatten eine er-
ste und eine zweite Liegeseite und mit wenigstens einem
Stoffstreifen sich über die Höhe des Matratzenkerns er-
streckende Längsseiten und Querseiten ausbildet, wobei
wenigstens in die Längsseite ein Lüftungsstreifen aus
einem gegenüber dem Bezugsstoffstreifen hoch durch-
lässigen Material über die Länge der Längsseite einge-
setzt ist.
[0002] Der übliche Aufbau eines Matratzenbezugs für
eine Matratze, die zum beidseitigen Liegen vorgesehen
und geeignet ist, sieht zwei Stoffplatten in der Größe der
Liegefläche vor, die die beiden möglichen Liegeseiten
der Matratze bedecken. Die beiden Stoffplatten sind mit
wenigstens einem Stoffstreifen miteinander verbunden,
der außen um den Matratzenkern umlaufend die Höhe
des Matratzenkerns überbrückt. Dabei kann der Stoff-
streifen umlaufend einstückig ausgebildet oder aus meh-
reren Stoffstreifenabschnitten gebildet sein.
[0003] Übliche Bezugsstoffe für einen Matratzenbe-
zug weisen nur eine geringe Luftdurchlässigkeit auf, da
sie mit einer gewissen Dichte und Festigkeit hergestellt
sein müssen. Um den Matratzenkern während einer län-
geren Benutzungsdauer nicht einer sauerstoffarmen At-
mosphäre auszusetzen, ist es bekannt, in die Höhe des
Matratzenkerns überbrückenden Seitenwände, vorzugs-
weise vollständig umlaufend, einen Lüftungsstreifen aus
einem gegenüber dem Bezugsstoff hoch luftdurchlässi-
gen Material einzusetzen, der einen gewissen Luftaus-
tausch zwischen der Umgebung und dem Matratzenkern
ermöglicht. Auf diese Weise soll insbesondere für Ma-
tratzenkerne aus offenporigem Schaumstoff und ähnli-
chem Material das Entstehen unerwünschter hygieni-
scher Zustände in dem Matratzenkern vermieden wer-
den, die leicht zu einem typischen unangenehmen Ge-
ruch der Matratzen führen können. Es hat sich allerdings
gezeigt, dass diese Zielsetzung mit den herkömmlichen
Matratzen nur zu einem geringen Grad erfüllt wird. Eine
Vergrößerung des Lüftungsstreifens oder die Ersetzung
des Bezugsstoffstreifens auf den Längsseiten und Quer-
seiten durch die Lüftungsstreifen ist aus Gründen der
damit verbundenen Stabilitätsbeeinträchtigung der Ma-
tratze nicht sinnvoll möglich.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Matratze der eingangs erwähnten Art hin-
sichtlich der Belüftungsmöglichkeiten zu verbessern.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsge-
mäß eine Matratze der eingangs erwähnten Art dadurch
gekennzeichnet, dass die Längsseiten einen mittleren
Bezugsstoffstreifen aufweisen, an den sich zu beiden
Liegeseiten hin jeweils ein Lüftungsstreifen anschließt.
[0006] Die Anordnung des Matratzenbezugs auf der

erfindungsgemäßen Matratze beruht auf der Erkenntnis,
dass das Eindringen von Feuchtigkeit in den Matratzen-
kern in erster Linie beim Beliegen der Matratze erfolgt,
also von der jeweiligen Liegeseite her. Daher sieht die
Erfindung vor, dass die Lüftungsstreifen zumindest auf
den Längsseiten, vorzugsweise aber auch auf den Quer-
seiten, unmittelbar unterhalb der beiden Liegeseiten an-
geordnet sind, sodass sich der aus Gründen der Stabilität
der Matratze erforderliche Bezugsstoff auf der Längssei-
te und ggf. auf den Querseiten in der Mitte befindet und
sich die beiden Lüftungsstreifen bis zu den Stoffplatten
der Liegeseiten hin anschließen. Dadurch kann auf bei-
den Liegeseiten die über die jeweilig benutzte Liegeseite
in den Matratzenkern eindringende Feuchtigkeit bereits
von der Oberfläche des Matratzenkerns her abgeleitet
werden.
[0007] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn der
Matratzenkern an den die Liegeflächen bildenden Ober-
flächen mit kanalartigen Lüftungssystemen versehen ist,
über die die Ableitung der Feuchtigkeit durch die erfin-
dungsgemäßen Lüftungsstreifen nach außen unmittel-
bar erfolgen kann. Dabei ist es zweckmäßig, wenn die
Höhe der kanalartigen Lüftungssysteme der Höhe der
Lüftungsstreifen entspricht.
[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Aufbau des Ma-
tratzenbezugs müssen die die Liegeseiten bildenden
Stoffplatten mit den Lüftungsstreifen auf den Längssei-
ten und ggf. Querseiten verbunden werden. Dies ge-
schieht vorzugsweise durch entsprechende Nähte. Es
ist vorteilhaft, wenn an der Verbindung einer der Stoff-
platten mit den Längsseiten und Querseiten unmittelbar
ein umlaufender Verschluss, vorzugsweise Reißver-
schluss, eingesetzt ist, der eine Öffnung des Matratzen-
bezugs ermöglicht, sodass der Matratzenbezug von dem
Matratzenkern leicht abgenommen und gewaschen oder
chemisch gereinigt werden kann.
[0009] Der umlaufende Verschluss kann dabei auch
durch an der betreffenden Stoffplatte und den benach-
barten Stoffstreifen angebrachten Klettverschlussstrei-
fen gebildet sein. Wegen der einfacheren Handhabung
beim Verschließen des Matratzenbezugs ist jedoch ein
Reißverschluss bevorzugt.
[0010] Die Höhe der Lüftungsstreifen kann der Höhe
des Bezugsstoffstreifens entsprechen, sodass sich über
die Höhe der Längsseiten und der ggf. mit Lüftungsstrei-
fen versehenen Querstreifen eine Drittelung ergibt mit
dem Aufbau Lüftungsstreifen - Bezugsstoffstreifen - Lüf-
tungsstreifen. Als hoch luftdurchlässiges Material der
Lüftungsstreifen kommen in erster Linie dreidimensiona-
le Abstandsgewirke infrage, die eine hohe Luftdurchläs-
sigkeit bei einer relativ guten Stabilität aufweisen.
[0011] Die Erfindung soll im Folgenden anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert werden.
[0012] Die einzige Zeichnungsfigur zeigt eine perspek-
tivische Ansicht einer Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Matratze.
[0013] Die Matratze weist einen Matratzenbezug 1 auf,
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der aus einer eine erste Liegefläche bildenden ersten
Stoffplatte 2 und einer eine zweite Liegefläche bildenden
zweiten Stoffplatte 3 besteht, die parallel zueinander an-
geordnet sind und durch die Höhe eines (nicht darge-
stellten) Matratzenkerns voneinander getrennt sind.
[0014] Die beiden Stoffplatten 2, 3 sind durch zwei
Längsseiten 4 und zwei Querseiten 5 miteinander ver-
bunden, da der Matratzenkern quaderförmig mit einer
Länge in der Länge der Längsseiten 4, einer Breite in der
Länge der Querseiten 5 und einer Höhe der Längsseiten
4 und Querseiten 5 ausgebildet ist. Die Stoffplatten 2, 3
der beiden Liegeflächen sind an ihren Kanten rundherum
mit einer Einfassung 6 in Form eines Einfassbandes oder
Kederbandes versehen, die eine Verbindungsnaht zu
den benachbarten Längsseiten 4 und Querseiten 5 ab-
decken.
[0015] Zwischen der ersten Stoffplatte 2 und den be-
nachbarten Längsseiten 4 und Querseiten 5 ist ein um-
laufender Verschluss 7 in Form eines Reißverschlusses
eingenäht. In üblicher Weise kann dieser Verschluss 7
über alle vier Seiten 4, 5 umlaufen oder aber auch nur
über drei der vier Seiten 4, 5, da in beiden Fällen eine
leichte Abziehbarkeit des Matratzenbezugs 1 von dem
Matratzenkern gewährleistet ist.
[0016] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind
die Längsseiten 4 und Querseiten 5 in gleicher Weise
aufgebaut. Sie bestehen aus einem mittigen Bezugs-
stoffstreifen 8, an den sich zu beiden Stoffplatten 2, 3 hin
jeweils ein Lüftungsstreifen 9 über die gesamte Länge
der jeweiligen Seite 4, 5 anschließen. Somit ergibt sich
ein vollständig um den Rand der Matratze umlaufender
Lüftungsstreifen benachbart zu beiden Stoffplatten 2, 3.
[0017] Die erfindungsgemäß vorgesehene Abführung
von in den Matratzenkern eindringende Feuchtigkeit er-
folgt somit unmittelbar unterhalb der jeweiligen Liegesei-
te, unabhängig davon, welche der beiden Stoffplatten 2,
3 diese Liegeseite gerade bildet.
[0018] Bevorzugt ist dabei, dass der (nicht dargestell-
te) Matratzenkern jeweils eine Liegeseite ausbildet, die
in an sich bekannter Weise mit kanalartigen Lüftungssy-
stemen versehen ist, die beispielsweise durch zur Lie-
gefläche hin offene Nuten gebildet sein können, wobei
sich die Nuten zweckmäßigerweise zur Liegefläche hin
verjüngen, um keine merkbaren Absätze im Bereich der
Liegefläche zu produzieren. Die Höhe des Lüftungssy-
stems entspricht dabei zweckmäßigerweise der Höhe
der Lüftungsstreifen 9 des Matratzenbezugs 1, wodurch
ein optimaler Luftaustausch zwischen der Oberseite des
Matratzenkerns und der Umgebung gewährleistet ist, so-
dass eindringende Feuchtigkeit wirkungsvoll abgeleitet
wird.

Patentansprüche

1. Matratze mit einem zum zweiseitigen Liegen vorge-
sehenen Matratzenkern, dessen Länge und Breite
den Abmessungen einer gewünschten Liegefläche

entspricht und dessen Höhe einen Bruchteil der Län-
ge und Breite ausmacht, und mit einem Matratzen-
bezug (1), der mit zwei Stoffplatten (2, 3) eine erste
und eine zweite Liegeseite und mit wenigstens ei-
nem Bezugsstoffstreifen (8) sich über die Höhe des
Matratzenkerns erstrekkende Längsseiten (4) und
Querseiten (5) ausbildet, wobei wenigstens in die
Längsseiten (4) ein Lüftungsstreifen (9) aus einem
gegenüber dem Bezugsstoffstreifen (8) hoch luft-
durchlässigen Material über die Länge der Längs-
seiten (4) eingesetzt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Längsseiten (4) einen mittleren Bezugs-
stoffstreifen (8) aufweisen, an den sich zu beiden
Liegeseiten hin jeweils ein Lüftungsstreifen (9) an-
schließt.

2. Matratze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass sich der Aufbau der Längsseiten (4) auch
über die Querseiten (5) erstreckt, sodass allseitig
umlaufende Streifen (8, 9) gebildet sind.

3. Matratze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kanten der Längsseiten (4) und
Querseiten (5) mit Kanten der Stoffplatten (2, 3) der
beiden Liegeseiten durch Nähte verbunden sind.

4. Matratze nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass in die Längsseiten (4) und Querseiten (5)
an der zur ersten Liegeseite (2) zeigenden Kante ein
umlaufender Verschluss (7) eingesetzt ist.

5. Matratze nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der umlaufende Verschluss (7) ein
Reißverschluss ist.

6. Matratze nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der umlaufende Verschluss (7) durch
Klettverschlussstreifen gebildet ist.

7. Matratze nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Höhe des Be-
zugsstreifens (8) und der Lüftungsstreifen (9) gleich
groß sind.

8. Matratze nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Matratzenkern zu
den beiden Liegeflächen hin mit kanalartigen Lüf-
tungssystemen versehen ist.

9. Matratze nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass sich die kanalartigen Lüftungssysteme
über eine Höhe erstrecken, die der Höhe der Lüf-
tungsstreifen (9) entspricht.

10. Matratze nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lüftungsstreifen
(9) aus einem dreidimensionalen Abstandsgewirk
gebildet sind.
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